
Mandanteninformation

Bitte beachten Sie, dass wir keine Steuer- oder Rechtsberatung erbringen dürfen und mit dieser Information keine 

Steuer- oder Rechtsberatung erbracht wird. Es handelt sich lediglich um allgemeine Informationen zu den von 

uns angebotenen Produkten, die auf den jeweiligen Sachverhalt Ihres Unternehmens im Einzelfall anzupassen 

und aus steuer- und rechtlicher Sicht zu würdigen sind. Bitte holen Sie eine auf Ihre Umstände zugeschnittene 

Beratung Ihres Steuer- bzw. Rechtsberaters ein, bevor Sie Entscheidungen, über die sich in Zusammenhang mit 

unseren Produkten ergebenden Themen, treffen. Es kann keine Haftung übernommen werden.
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	Datum1_af_date: 01.08.2023
	Text2: Entwicklung der Mindestlöhne 2024 und 2025 Ab 2024 soll der Mindestlohn in zwei Stufen weiter steigen Die unabhängige Mindestlohnkommission berät sich alle zwei Jahre und schlägt dann der Bundesregierung die neuen Mindestlohnwerte vor. So ist sieht es das Mindestlohngesetz vor.  Dabei orientiert sich die Kommission an der Entwicklung der Tariflöhne in Deutschland. Die Bundesregierung prüft den Vorschlag und macht ihn, in der Regel, per Verordnung verbindlich.  Ab Januar 2024 soll der Mindestlohn von 12 Euro (seit Oktober 2022) auf 12,41 Euro pro Stunde steigen.  2025 soll er erneut angehoben werden - dann auf 12,82 Euro pro Stunde. Der Vorschlag der Kommission liegt nun bei der Bundesregierung. 


